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SHI Product Assessment 2024
Since 2008, Sentinel Holding Institut GmbH (SHI) has been establishing a unique standard for products that support
healthy indoor air. Experts carry out independent product assessments based on clear and transparent criteria. In
addition, the independent testing company SGS regularly audits the processes and data accuracy.

 

Criteria Product category Assessment

SHI Product Assessment Indoor Air Quality Certified

Valid untill: 05 October 2026
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QNG - Qualitätssiegel
Nachhaltiges Gebäude

The Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (Quality Seal for Sustainable Buildings), developed by the German Federal
Ministry for Housing, Urban Development and Building (BMWSB), defines requirements for the ecological, socio-
cultural, and economic quality of buildings. The Sentinel Holding Institut evaluates construction products in accordance
with QNG requirements for certification and awards the QNG ready label. Compliance with the QNG standard is a
prerequisite for eligibility for the KfW funding programme. For certain product groups, the QNG currently has no
specific requirements defined. Although classified as not assessment-relevant, these products remain suitable for
QNG-certified projects.

 

Criteria Pos. / product group Considered substances QNG assessment

3.1.3
Schadstoffvermeidung in
Baumaterialien

3.2 Installation materials for
ceramic tiles, natural stone,
and concrete stone on walls
and floors

VOC / Emissions / hazardous
substances / plasticizers /
biocides

QNG ready

Verification: EMICODE EC1 Plus Zertifizierung (4632/01.01.05) 05.10.2021

Product:

Fliesenkleber CERAfix 403-2 C2 TE S1 Flex/XL
SHI Product Passport no.:

13373-10-1047



3

www.sentinel-holding.eu

DGNB New Construction 2023
The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It
can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings. The 2023
version sets high standards for ecological, economic, socio-cultural, and functional aspects throughout the entire life
cycle of a building.

 

Criteria No. / Relevant building
components / construction
materials / surfaces

Considered substances /
aspects

Quality level

ENV 1.2 Local
environmental impact,
03.05.2024 (3rd edition)

8 Primers, undercoats, fillers
and adhesives under wall

VVOCs, VOC, SVOC emissions
and content of hazardous
substances

Quality level 4

Verification: Herstellererklärung 01.26. EMICODE EC1 Plus Zertifikat (4632/01.01.05) 05.10.2021

Criteria No. / Relevant building
components / construction
materials / surfaces

Considered substances /
aspects

Quality level

ENV 1.2 Local
environmental impact,
29.05.2025 (4th edition)

8 Primers, undercoats, fillers
and adhesives under wall and
floor coverings

VVOCs, VOC, SVOC emissions
and content of hazardous
substances

Quality level 4

Verification: Herstellererklärung 01.26. EMICODE EC1 Plus Zertifikat (4632/01.01.05) 05.10.2021
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DGNB New Construction 2018
The DGNB System (German Sustainable Building Council) assesses the sustainability of various types of buildings. It
can be applied to both large-scale private and commercial projects as well as smaller residential buildings.

 

Criteria No. / Relevant building
components / construction
materials / surfaces

Considered substances /
aspects

Quality level

ENV 1.2 Local
environmental impact

8 Primers, precoats, fillers and
adhesives under wall and floor
coverings

VOC Quality level 4

Verification: Herstellererklärung 01.26. EMICODE EC1 Plus Zertifikat (4632/01.01.05) 05.10.2021
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BNB-BN Neubau V2015
The Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (Assessment System for Sustainable Building) is a tool for evaluating
public office and administrative buildings, educational facilities, laboratory buildings, and outdoor areas in Germany.
The BNB was developed by the former Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and
Nuclear Safety (BMUB) and is now overseen by the Federal Ministry for Housing, Urban Development and Building
(BMWSB).

 

Criteria Pos. / product type Considered substance group Quality level

1.1.6 Risiken für die lokale
Umwelt

10a Laying materials for
ceramic wall and floor tiles
and slabs

VOC / hazardous substances /
biocides

Quality level 5

Verification: EMICODE Zertifizierung (4632/01.01.05) 05.10.2021
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EU taxonomy
The EU Taxonomy classifies economic activities and products according to their environmental impact. At the product
level, the EU regulation defines clear requirements for harmful substances, formaldehyde and volatile organic
compounds (VOCs). The Sentinel Holding Institut GmbH labels qualified products that meet this standard.

 

Criteria Product type Considered substances Assessment

DNSH - Pollution
prevention and control

Floor coverings
(including associated
adhesives and sealants)

Substances according to
Annex C, formaldehyde,
carcinogenic VOCs category
1A/1B

EU taxonomy compliant

Verification: EMICODE EC1 Plus Zertifikat (4632/01.01.05) 05.10.2021

Product:

Fliesenkleber CERAfix 403-2 C2 TE S1 Flex/XL
SHI Product Passport no.:

13373-10-1047



7

www.sentinel-holding.eu

BREEAM DE Neubau 2018
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a UK-based building
assessment system that evaluates the sustainability of new constructions, refurbishments, and conversions.
Developed by the Building Research Establishment (BRE), the system aims to assess and improve the environmental,
economic, and social performance of buildings.

 

Criteria Product category Considered substances Quality level

Hea 02 Indoor Air Quality Interior adhesives and
sealants (including flooring
adhesives)

Emissions: Formaldehyde,
TVOC, TSVOC, carcinogens

Exemplary quality

Verification: EMICODE EC1 Plus Zertifizierung (4632/01.01.05) vom 05.10.2021
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Product labels
In the construction industry, high-quality materials are crucial for a building's indoor air quality and sustainability. Product
labels and certificates offer guidance to meet these requirements. However, the evaluation criteria of these labels vary, and
it is important to carefully assess them to ensure products align with the specific needs of a construction project.

The EMICODE® label, awarded by the German manufacturers’ association “GEV –
Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.

V.”, is primarily relevant for flooring installation materials. The EMICODE® EC1PLUS label, as
the premium class, sets significantly stricter emission limits than the other label variants.

This product is SHI Indoor Air Quality certified and recommended by Sentinel Holding
Institut. Indoor-air-focused construction, renovation, and operation of buildings is made
possible by transparent and verifiable criteria thanks to the Sentinel Holding concept.

Products bearing the Sentinel Holding Institute QNG-ready seal are suitable for projects
aiming to achieve the "Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude" (Quality Seal for
Sustainable Buildings). QNG-ready products meet the requirements of QNG Appendix
Document 3.1.3, “Avoidance of Harmful Substances in Building Materials.” The KfW loan
program Climate-Friendly New Construction with QNG may allow for additional funding.

Product:
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SHI Product Passport no.:
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Legal notices
(*) These criteria apply to the construction project as a whole. While individual products can positively contribute
to the overall building score through proper planning, the evaluation is always conducted at the building
level. The information was provided entirely by the manufacturer.

Find our criteria here: https://www.sentinel-

holding.eu/de/Themenwelten/Pr%C3%BCfkriterien%20f%C3%BCr%20Produkte

The SHI Database is the first and only database for
construction products whose comprehensive processes
and data accuracy are regularly verified by the
independent auditing company SGS-TÜV Saar

Product:

Fliesenkleber CERAfix 403-2 C2 TE S1 Flex/XL
SHI Product Passport no.:

13373-10-1047
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Technisches Datenblatt

•	Flexmörtel gemäß Richtlinie Deutsche Bauchemie e. V.
•	Frost-Tau-Wechselbeständig
•	Ergiebig
•	Hydraulisch abbindend
•	Haftfestigkeit ≥ 1,0 N/mm2

•	Geschmeidig

Fliesenkleber CERAfix® 403-2 C2 TE S1 Flex/XL

Inhaltsgewicht 25 kg
Gebinde Papiersack

Chemische Basis

Zement - DIN EN 197 Ausge-
suchte Zuschlagstoffe - DIN 
EN 13139 Zusatzmittel und 
-stoffe

Normen EN 12004
Baustoffklasse A1 fl  / A1 - Nicht brennbar
Farbe Grau
Verarbeitungstemperatur min./max. 5 bis 25 °C
Verarbeitungszeit 30 min
Begehbarkeit nach max. 12 h

Begehbarkeit Bedingung bei 20°C und 50% relative 
Luftfeuchtigkeit

Verfugbar nach 12 h

Verfugung Bedingung bei 20°C und 50% relative 
Luftfeuchtigkeit

Vollbelastbarkeit / Bedingung 14 d / bei 20°C und 50% 
relative Luftfeuchtigkeit

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung 12 Monate / trockene Lage-
rung

Nachhaltigkeit Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr. 5875 200 403
VE: 24 / 42

Hydraulisch erhärtender, flexibler, hocher-
giebiger Dünn- und Mittelbettmörtel gemäß 
EN 12004 C2 TE S1

Anwendungsgebiet

Polymervergüteter Fliesenkleber für die Verlegung im Dünn- und Mittelbett für keramische Beläge wie Steingut, Steinzeug, Fein-
steinzeugfliesen, Klinker, Ziegelfliesen, keramischen Mosaik sowie für Spaltplatten, Spaltriemchen und Betonwerksteinen im 
Innen- und Außenbereich. Der Fliesenkleber eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1, 
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Technisches Datenblatt

Anwendungsinformationen

Untergrund: 
Der Fliesenkleber eignet sich zur sicheren Verlegung auf allen Untergründen gemäß DIN 18157, Teil 1, z.B. Beton, Porenbeton, 
Putz, Gussasphaltestrich der Härteklasse IC10, Zement- und CalciumsulfatEstriche, Heizestriche, Mauerwerk, und Gipskarton etc. 
Der Untergrund muss fest, tragfähig, sauber, trocken, sowie frei von Rissen und trennenden Substanzen sein. Auf glatten Betonflä-
chen, Calciumsulfatestrichen und saugende Untergründe muss die Oberfläche angeschliffen, abgesaugt und grundiert werden. 
Bei der Dünnbettverlegung darf der Untergrund einen maximalen Feuchtigkeitsgehalt nicht überschreiten:
•	Zementgebundene Untergründe max. 2 CM-Gew. %
•	Calciumsulfatgebundene Untergründe max. 0,5 CM-Gew. %
•	Beheizte calciumsulfatgebundene Untergründe max. 0,3 CM-Gew. %

Anwendung:
 In einem sauberen Gefäß den Fliesenkleber (25kg) mit ca. 8 Liter sauberem, kaltem Leitungswasser klumpenfrei anmischen. 
Empfohlen wird ein Rührgerät mit 600 U / Minute mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Nach der Reifezeit von 3 Minuten 
nochmals gründlich durchmischen. Den angemischten Kleber auf den Untergrund flächig aufspachteln und mit der für das Plat-
tenformat geeigneten Zahnkelle durchkämmen. Nur so viel Mörtel aufbringen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit von 30 
Minuten keramische Fliesen oder Platten in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden können. Bewegungs-
fugen dürfen nicht mit Mörtel überbrückt werden. In Zweifelsfällen sind Probeflächen anzulegen. Bei der Verlegung von Verlege-
material mit einer Kantenlänge über 60 cm ist im kombinierten Verfahren zu arbeiten.

Leistungsnachweis

Geprüft nach EN 12004 C2 TE S1
•	Brandverhalten: A1/A1fl
•	Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: ≥ 1 N/mm2

•	Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: ≥ 1 N/mm2

•	Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: ≥ 1 N/mm2

•	Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung: ≥ 1 N/mm2

•	Abrutschmaß: ≤ 0,5 N/mm2

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglich-
keit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

sowie auf Heizestrichen.
Zur Verlegung von großformatiger Keramik geeignet.



Adolf Würth GmbH & Co. KG, 74650 Künzelsau

PR
01

_5
87

52
00

40
3,

 T
DB

, R
ev

: 0
.3

9,
 S

ta
nd

: 2
0.

 0
9.

 2
02

4

Technisches Datenblatt

Hinweis

•	Das abbindende Produkt vor Sonneneinstrahlung, Zugluft, Schlagregen, Frost und zu hohen Temperaturen (≥ +25°C) schützen
•	Bereits abbindendes Material darf mit Wasser nicht nachträglich verdünnt werden
•	Bei ungewöhnlich stark saugenden, neuartigen oder ausgefallenen Untergründen bzw. Verlegewerkstoffen sind Probeflächen 

anzulegen und die Verarbeitungsrichtlinien des jeweiligen Herstellers zu beachten.
•	Das Produkt reagiert mit Feuchtigkeit alkalisch
•	Dieses Produkt ist chromatarm gemäß RL 2003/53/EG, Giscode ZP 1

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche 
durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung 
für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter 
Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder 
der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen 
behalten wir uns vor.

Verbrauch 
ca. 1,6 bis 1,9 kg/m2 bei 6 mm Zahnung
ca. 2,2 bis 2,5 kg/m2 bei 8 mm Zahnung
ca. 2,9 bis 3,2 kg/m2 bei 10 mm Zahnung

Lagerung trocken, 12 Monate im Original verschlossenen Würth-Gebinde, angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen
Reinigung sofort nach Gebrauch mit Wasser
Entsorgung Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.
* Bei + 20° C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit; Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen 
   Zeiten.
** Bei den Angaben des Wasserbedarfs handelt es sich um Erfahrungswerte. Es ist je nach Anwendungszweck evtl.   
      nachzudosieren.
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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: FLIESENKLEBER CERAfix 403-2 C2 TE S1 FLEX / XL - 25 
KG 
 

Produktnummer 
 

: 5875200403 
 

Eindeutiger Rezepturidentifi-
kator (UFI) 
 

: 9W9A-10J7-E00X-JFPN 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Baustoff 
Produkt zur professionellen Verwendung 
 

Empfohlene Einschränkun-
gen der Anwendung 
 
 

: Nicht anwendbar 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma 
 

: Adolf Wuerth GmbH & Co. KG 
Reinhold-Würth-Str. 12-17 
74653  Künzelsau 
 

Telefon 
 

: +49 794015 0 
 
 

Telefax 
 

: +49 794015 10 00 
 

E-Mailadresse der für SDB 
verantwortlichen Person 
 

: isi@wuerth.com 
 

1.4 Notrufnummer 

+49 (0)6132 – 84463 
 
 

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 
 

 H315: Verursacht Hautreizungen. 
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Schwere Augenschädigung, Kategorie 1 
 

 H318: Verursacht schwere Augenschäden. 
 

Sensibilisierung durch Hautkontakt, Ka-
tegorie 1 
 

 H317: Kann allergische Hautreaktionen verursa-
chen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmali-
ge Exposition, Kategorie 3 
 

 H335: Kann die Atemwege reizen. 
 

2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Gefahrenpiktogramme 
 

: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Signalwort 
 

: Gefahr 
 

Gefahrenhinweise 
 

: H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 Kann die Atemwege reizen. 
 

Sicherheitshinweise 
 

: Prävention:  

P261 Einatmen von Staub vermeiden. 
P264 Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. 
P280 Schutzhandschuhe/ Augenschutz/ Gesichtsschutz 

tragen. 

Reaktion:  

P304 + P340 + P312 BEI EINATMEN: Die Person an die 
frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung 
sorgen. Bei Unwohlsein 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 

P305 + P351 + P338 + P310 BEI KONTAKT MIT DEN 
AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Was-
ser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen 
nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort 
GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen. 

P333 + P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen 
Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. 

 

Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung: 

Zement, Portland-, Chemikalien 
Kaminstaub, Portlandzement 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
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Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2 Gemische 

Inhaltsstoffe 

Chemische Bezeichnung CAS-Nr. 
EG-Nr. 
INDEX-Nr. 
Registrierungsnum-
mer 

Einstufung Konzentration 
(% w/w) 

Quarz 14808-60-7 
238-878-4 
 

Carc. 1A; H350i 
STOT RE 1; H372 
(Lungen) 

>= 50 - < 70 

Zement, Portland-, Chemikalien 65997-15-1 
266-043-4 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Sens. 1B; H317 
STOT SE 3; H335 

>= 30 - < 50 

Kaminstaub, Portlandzement 68475-76-3 
270-659-9 
 

Skin Irrit. 2; H315 
Eye Dam. 1; H318 
Skin Sens. 1; H317 
STOT SE 3; H335 

>= 1 - < 3 

Die Erklärung der Abkürzungen finden Sie unter Abschnitt 16. 
 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen. 
Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel 
besteht, ärztlichen Rat einholen. 

 
Schutz der Ersthelfer 
 

:  Erstversorger sollten auf Selbstschutz achten und die empfoh-
lene persönliche Schutzkleidung verwenden, wenn ein Expo-
sitionsrisiko besteht (siehe Abschnitt 8). 
 

Nach Einatmen 
 

:  Bei Inhalation, an die frische Luft bringen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt :  Bei Kontakt, Haut sofort mit viel Wasser während mindestens 
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 15 Minuten abspülen und dabei verunreinigte Kleidung und 
Schuhe ausziehen. 
Arzt hinzuziehen. 
Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. 
Schuhe vor der Wiederverwendung gründlich reinigen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Bei Kontakt, Augen sofort mit viel Wasser während mindes-
tens 15 Minuten ausspülen. 
Vorhandene Kontaktlinsen, wenn möglich, entfernen. 
Sofort Arzt hinzuziehen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Bei Verschlucken, KEIN Erbrechen hervorrufen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
Mund gründlich mit Wasser ausspülen. 
 

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Risiken : Verursacht Hautreizungen. 
Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
Verursacht schwere Augenschäden. 
Kann die Atemwege reizen. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Symptomatisch und unterstützend behandeln. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Nicht anwendbar 
Brennt nicht 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Nicht anwendbar 
Brennt nicht 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Kontakt mit Verbrennungsprodukten kann gesundheitsgefähr-
dend sein. 
 

Gefährliche Verbrennungs-
produkte 
 

:  Metalloxide 
Schwefeloxide 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Im Brandfall umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät 
tragen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.  
 

Spezifische Löschmethoden 
 

: Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Zur Kühlung geschlossener Behälter Wassersprühstrahl ein-
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setzen. 
Entfernen Sie unbeschädigte Behälter aus dem Brandbereich, 
wenn dies sicher ist. 
Umgebung räumen. 
 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
Empfehlungen zur sicheren Handhabung (siehe Abschnitt 7) 
und zur persönlichen Schutzausrüstung befolgen (siehe Ab-
schnitt 8). 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies 
ohne Gefahr möglich ist. 
Verunreinigtes Waschwasser zurückhalten und entsorgen. 
Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht einge-
dämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benach-
richtigt werden. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Verschüttetes Material mit Absorptionsmitteln umgeben und 
den Bereich mit einer feuchten Decke abdecken, um das Ein-
dringen des Materials in die Luft zu minimieren. 
Überschüssige Flüssigkeit hinzufügen, damit das Material in 
Lösung gehen kann. 
Mit inertem Aufsaugmittel aufnehmen. 
Staubaufwirbelung in der Luft vermeiden (z.B. Reinigen von 
staubigen Oberflächen mit Druckluft). 
Restliches Material aus der verschmutzten Zone mit geeigne-
tem Bindemittel beseitigen. 
Lokale oder nationale Richtlinien können für Freisetzung und 
Entsorgung des Stoffes gelten, ebenso für die bei der Beseiti-
gung von freigesetztem Material verwendeten Stoffe und Ge-
genstände. Man muss ermitteln, welche dieser Richtlinien 
anzuwenden sind. 
Abschnitt 13 und 15 dieses SDBs liefern Informationen bezüg-
lich bestimmter lokaler oder nationaler Vorschriften. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Siehe Abschnitte: 7, 8, 11, 12 und 13. 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die 
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission 
 

FLIESENKLEBER CERAfix 403-2 C2 TE S1 
FLEX / XL - 25 KG 

 

 

 

Version  
5.2 

Überarbeitet am:  
24.06.2025 

SDB-Nummer:  
10804141-00010 

Datum der letzten Ausgabe: 28.11.2024 
Datum der ersten Ausgabe: 26.06.2013 

 

6 / 24 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Technische Maßnahmen 
 

: Siehe technische Maßnahmen im Abschnitt "Begrenzung und 
Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstun-
gen". 
 

Lokale Belüftung / Volllüftung 
 

: Bei Nichtverfügbarkeit einer ausreichenden Entlüftung ist eine 
lokale Entlüftung zu verwenden. 
 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Nicht auf die Haut oder die Kleidung gelangen lassen. 
Einatmen von Staub vermeiden. 
Nicht verschlucken. 
Berührung mit den Augen vermeiden. 
Nach Gebrauch Haut gründlich waschen. 
Basierend auf den Ergebnissen der Bewertung der Exposition 
am Arbeitsplatz gemäß den üblichen industriellen Hygiene- 
und Sicherheitspraktiken handhaben 
Behälter dicht verschlossen halten. 
Bereits sensibilisierte Personen und Personen, die zu Asthma, 
Allergien, chronischen oder rezidivierenden Atemwegserkran-
kungen neigen, sollten bei der Arbeit mit Reizstoffen oder 
Sensibilisatoren der Atemwege ihren Arzt konsultieren. 
Stauberzeugung und -ansammlung so klein wie möglich hal-
ten. 
Behälter verschlossen halten, wenn dieser nicht in Gebrauch 
ist. 
Massnahmen zu Vermeidung von Abfällen/unkontrolliertem 
Eintrag in die Umwelt sollten getroffen werden. 
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Wenn eine Exposition gegenüber Chemikalien während des 
normalen Gebrauchs wahrscheinlich ist, sind Augen- und 
Notduschen nahe dem Arbeitsplatz vorzusehen. Bei der Arbeit 
nicht essen, trinken, rauchen. Kontaminierte Arbeitskleidung 
nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Beschmutzte Klei-
dung vor Wiedergebrauch waschen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  In korrekt beschrifteten Behältern aufbewahren. Unter Ver-
schluss aufbewahren. Dicht verschlossen halten. Kühl an 
einem gut belüfteten Ort aufbewahren. In Übereinstimmung 
mit den besonderen nationalen gesetzlichen Vorschriften la-
gern.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Keine besonderen Beschränkungen zur Zusammenlagerung 
mit anderen Produkten. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  13 
 

Lagerzeit : 9 Monate 
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7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Allgemeiner Staubgrenzwert 10 mg/m³ 
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 
Werttyp (Art der Exposition): AGW (Einatembare Fraktion) 
Grundlage: DE TRGS 900 
Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 
 

 
 1,25 mg/m³ 

Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2;(II) 
Werttyp (Art der Exposition): AGW (Alveolengängige Fraktion) 
Grundlage: DE TRGS 900 
Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 
 

 
Stäube Grundlage: DE DFG MAK 

 
 

Allgemeiner Staubgrenzwert 0,3 mg/m³ 
Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 8; II 
Werttyp (Art der Exposition): MAK (gemessen als alveolengängige 
Fraktion) 
Grundlage: DE DFG MAK 
Weitere Information: Stoffe, die bei Tier oder Mensch Krebs er-
zeugen oder als krebserzeugend für den Menschen anzusehen 
sind und für die ein MAK-Wert abgeleitet werden kann., Eine 

fruchtschädigende Wirkung ist bei Einhaltung des MAK‐ und 
BATWertes nicht anzunehmen 
 

 
 4 mg/m³ 

Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 8; II 
Werttyp (Art der Exposition): MAK (einatembarer Anteil) 
Grundlage: DE DFG MAK 
Weitere Information: Stoffe, die bei Tier oder Mensch Krebs er-
zeugen oder als krebserzeugend für den Menschen anzusehen 
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sind und für die ein MAK-Wert abgeleitet werden kann., Eine 

fruchtschädigende Wirkung ist bei Einhaltung des MAK‐ und 
BATWertes nicht anzunehmen 
 

 

Inhaltsstoffe CAS-Nr. Werttyp (Art der 
Exposition) 

Zu überwachende Para-
meter 

Grundlage 

Quarz 14808-60-7 TWA (Atembarer 
Staub) 

0,1 mg/m³ 2004/37/EC 

 Weitere Information: Karzinogene oder Mutagene 

Calciumsulfat 7778-18-9 MAK (einatemba-
rer Anteil) 

4 mg/m³ DE DFG MAK 

 Weitere Information: Eine fruchtschädigende Wirkung ist bei Einhaltung des 

MAK‐ und BATWertes nicht anzunehmen 

Diese Substanz(en) ist (sind) nicht bioverfügbar und trägt (tragen) daher nicht zu einer 
Staubinhalationsgefahr bei. 

 Quarz 
 

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL) gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 

Stoffname Anwendungs-
bereich 

Expositionswe-
ge 

Mögliche Gesund-
heitsschäden 

Wert 

Kaminstaub, Port-
landzement 

Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

1 mg/m³ 

 Arbeitnehmer Einatmung Akut - lokale Effekte 4 mg/m³ 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - lokale 
Effekte 

1 mg/m³ 

 Verbraucher Einatmung Akut - lokale Effekte 4 mg/m³ 

Calciumsulfat Verbraucher Verschlucken Langzeit - systemi-
sche Effekte 

1,52 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

5,29 mg/m³ 

 Verbraucher Verschlucken Akut - systemische 
Effekte 

11,4 mg/kg 
Körperge-
wicht/Tag 

 Verbraucher Einatmung Akut - systemische 
Effekte 

3811 mg/m³ 

 Arbeitnehmer Einatmung Langzeit - systemi-
sche Effekte 

21,17 mg/m³ 

 Arbeitnehmer Einatmung Akut - systemische 
Effekte 

5082 mg/m³ 

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC) gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

Stoffname Umweltkompartiment Wert 

Kaminstaub, Portlandzement Süßwasser   0,028 mg/l 

 Meerwasser 0,003 mg/l 

 Zeitweise Verwendung/Freisetzung 0,282 mg/l 

 Süßwassersediment 0,875 mg/kg 
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 Meeressediment 0,088 mg/kg 

 Abwasserkläranlage 6 mg/l 

 Boden 5 mg/kg 

Calciumsulfat Abwasserkläranlage 100 mg/l 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Expositionskonzentrationen am Arbeitsplatz minimieren. 
Sicherstellen dass Behandlungssysteme von Staub (wie Abluftkanäle, Staubfänger, Gefäße und 
Verarbeitungsgeräte) so konzipiert sind, dass kein Staub in den Arbeitsbereich gelangen kann 
(z.B. keine Undichtigkeit der Ausrüstung). 
Bei Nichtverfügbarkeit einer ausreichenden Entlüftung ist eine lokale Entlüftung zu verwenden. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz :  Folgende persönliche Schutzausrüstung tragen: 
Chemikalienbeständige Schutzbrillen müssen getragen wer-
den. 
Falls Spritzer möglich sind, Folgendes tragen: 
Gesichtsschutzschild 
Die Ausrüstung sollte DIN EN 166 entsprechen 
 

Handschutz 
Material : Nitrilgetränkte Baumwollhandschuhe 
Durchbruchzeit : > 480 min 
Handschuhdicke : 0,15 mm 

 
 

Anmerkungen 
 

: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Chemikalienschutzhandschuhe sind in ihrer Ausführung in 
Abhängigkeit von Gefahrstoffkonzentration und -menge ar-
beitsplatzspezifisch auszuwählen. Es wird empfohlen, die 
Chemikalienbeständigkeit der oben genannten Schutzhand-
schuhe für spezielle Anwendungen mit dem Handschuhher-
steller abzuklären. Vor den Pausen und bei Arbeitsende 
Hände waschen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Angemessene Schutzkleidung basierend auf den Angaben 
zur chemischen Beständigkeit und einer Bewertung der po-
tenziellen Exposition vor Ort wählen. 
Hautkontakt mittels undurchdringlicher Schutzkleidung ver-
meiden (Handschuhe, Schürzen, Stiefel etc.). 
 

Atemschutz : Bei Nichtverfügbarkeit einer lokalen Entlüftung oder wenn die 
Expositionsbewertung Expositionen außerhalb der empfohle-
nen Richtlinien ergibt, ist ein Atemschutz zu verwenden. 
Die Ausrüstung sollte DIN EN 143 entsprechen 
 

Filtertyp : Typ Partikel (P) 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aggregatzustand 
 
 

: Pulver 
 
 

Farbe 
 
 

:  grau 
 
 

Geruch 
 
 

:  geruchlos 
 
 

Geruchsschwelle 
 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Siedebeginn und Siedebe-
reich 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Entzündbarkeit (fest, gasför-
mig) 
 

: Brennt nicht, Bildung explosiver Staub-/Luft-Gemische nicht 
zu erwarten. 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Flammpunkt 
 
 

: Nicht anwendbar 
 

Zündtemperatur 
 
 

: nicht entzündlich  
 

Zersetzungstemperatur 
 
 

:  Der Stoff oder das Gemisch ist nicht als selbstreagierend ein-
gestuft.  
 

pH-Wert 
 
 

: 12,5 - 13,5 
Konzentration: 66,7 % 
 

Viskosität 
Viskosität, kinematisch 
 

 

: Nicht anwendbar  
 

Löslichkeit(en) 
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Wasserlöslichkeit 
 

 

: < 2 g/l  (20 °C) 
 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dampfdruck 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Dichte 
 
 

: 2,7 - 3 g/cm³ 
 

Schüttdichte 
 
 

: 1.026 kg/m³ 

Relative Dampfdichte 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Partikeleigenschaften 
Partikelgröße 
 
 

: 0,5 mm 
 

9.2 Sonstige Angaben 

Explosive Stoffe/Gemische 
 
 

: Nicht explosiv 
 

Oxidierende Eigenschaften 
 
 

: Der Stoff oder das Gemisch ist nicht eingestuft als oxidierend. 
 

Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 
 

:  Nicht anwendbar  
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Nicht als reaktionsgefährlich eingestuft. 

10.2 Chemische Stabilität 

Stabil unter normalen Bedingungen. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine bekannt. 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine bekannt. 
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10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Säuren 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Angaben zu wahrscheinli-
chen Expositionswegen 
 

: Einatmung 
Hautkontakt 
Verschlucken 
Augenkontakt 
 

Akute Toxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Quarz: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 5.000 mg/kg  
 

Zement, Portland-, Chemikalien: 

Akute orale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 1.848 mg/kg  
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): > 6,04 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 436 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
Atmungstoxizität 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
Bewertung: Der Stoff oder das Gemisch besitzt keine akute 
dermale Toxizität 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Kaminstaub, Portlandzement: 

Akute inhalative Toxizität 
 

:  LC50 (Ratte): > 6,04 mg/l  
Expositionszeit: 4 h 
Testatmosphäre: Staub/Nebel 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 436 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die 
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission 
 

FLIESENKLEBER CERAfix 403-2 C2 TE S1 
FLEX / XL - 25 KG 

 

 

 

Version  
5.2 

Überarbeitet am:  
24.06.2025 

SDB-Nummer:  
10804141-00010 

Datum der letzten Ausgabe: 28.11.2024 
Datum der ersten Ausgabe: 26.06.2013 

 

13 / 24 

 
Akute dermale Toxizität 
 

:  LD50 (Ratte): > 2.000 mg/kg 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402 
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Verursacht Hautreizungen. 

Produkt: 

Ergebnis : Hautreizung 
 

Inhaltsstoffe: 

Zement, Portland-, Chemikalien: 

Spezies : rekonstruierte menschliche Epidermis 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 431 
Ergebnis : Hautreizung 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Kaminstaub, Portlandzement: 

Ergebnis : Hautreizung 
 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Verursacht schwere Augenschäden. 

Inhaltsstoffe: 

Zement, Portland-, Chemikalien: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Irreversible Schädigung der Augen 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Kaminstaub, Portlandzement: 

Spezies : Kaninchen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 405 
Ergebnis : Irreversible Schädigung der Augen 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Zement, Portland-, Chemikalien: 
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Expositionswege : Hautkontakt 
Spezies : Menschen 
Ergebnis : positiv 

 
Bewertung : Geringe oder moderate Sensibilisierungsrate der Haut beim 

Menschen wahrscheinlich oder bewiesen. 
 

Kaminstaub, Portlandzement: 

Expositionswege : Hautkontakt 
Spezies : Menschen 
Ergebnis : positiv 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 
Bewertung : Sensibilisierung der Haut beim Menschen wahrscheinlich oder 

bewiesen 
 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Zement, Portland-, Chemikalien: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: In-vitro-Mikrokerntest 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Kaminstaub, Portlandzement: 

Gentoxizität in vitro 
 

: Art des Testes: In-vitro-Mikrokerntest 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 487 
Ergebnis: positiv 
 

Karzinogenität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Inhaltsstoffe: 

Quarz: 

Spezies : Menschen 
Applikationsweg : Inhalation (Staub/Nebel/Rauch) 
Ergebnis : positiv 
Anmerkungen : Diese Substanz(en) ist (sind) nicht bioverfügbar und trägt 

(tragen) daher nicht zu einer Staubinhalationsgefahr bei. 
 

Karzinogenität - Bewertung 
 

:  Positiver Nachweis aus epidemologischen Humanstudien 
(Atmung) 
 

Reproduktionstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
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Inhaltsstoffe: 

Zement, Portland-, Chemikalien: 

Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Art des Testes: Toxizitätsstudie mit kombinierten wiederholten 
Dosen mit Screeningtest auf Reproduktions-
/Entwicklungstoxizität 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Verschlucken 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 422 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Effekte auf die Fötusentwick-
lung 
 

:  Art des Testes: Toxizitätsstudie mit kombinierten wiederholten 
Dosen mit Screeningtest auf Reproduktions-
/Entwicklungstoxizität 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Verschlucken 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 422 
Ergebnis: negativ 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Kaminstaub, Portlandzement: 

Wirkung auf die Fruchtbarkeit 
 

:  Art des Testes: Toxizitätsstudie mit kombinierten wiederholten 
Dosen mit Screeningtest auf Reproduktions-
/Entwicklungstoxizität 
Spezies: Ratte 
Applikationsweg: Verschlucken 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 422 
Ergebnis: negativ 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Kann die Atemwege reizen. 

Inhaltsstoffe: 

Zement, Portland-, Chemikalien: 

Bewertung : Kann die Atemwege reizen. 
 

Kaminstaub, Portlandzement: 

Bewertung : Kann die Atemwege reizen. 
 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 
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Inhaltsstoffe: 

Quarz: 

Expositionswege : Inhalation (Staub/Nebel/Rauch) 
Zielorgane : Lungen 
Bewertung : Signifikante gesundheitliche Auswirkungen bei Tieren in Kon-

zentrationen von 0.02 mg/l/6h/d oder weniger. 
 

Toxizität bei wiederholter Verabreichung 

Inhaltsstoffe: 

Quarz: 

Spezies : Menschen 
LOAEL : 0,053 mg/m³  
Applikationsweg : Inhalation (Staub/Nebel/Rauch) 
Anmerkungen : Diese Substanz(en) ist (sind) nicht bioverfügbar und trägt 

(tragen) daher nicht zu einer Staubinhalationsgefahr bei. 
 

Zement, Portland-, Chemikalien: 

Spezies : Ratte 
NOAEL : 374 mg/kg  
Applikationsweg : Verschlucken 
Expositionszeit : 28 Tage 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 422 
Anmerkungen : Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 

 

Kaminstaub, Portlandzement: 

Spezies : Ratte 
NOAEL : 374 mg/kg  
Applikationsweg : Verschlucken 
Expositionszeit : 6 - 7 Wochen 
Methode : OECD Prüfrichtlinie 422 

 

Aspirationstoxizität 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Nicht klassifiziert nach den vorliegenden Informationen. 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Inhaltsstoffe: 

Quarz: 

Beurteilung Ökotoxizität 

Akute aquatische Toxizität 
 

:  Keine Toxizität an der Löslichkeitsgrenze 
 

Chronische aquatische Toxi-
zität 
 

:  Keine Toxizität an der Löslichkeitsgrenze 
 

Zement, Portland-, Chemikalien: 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EC50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber Al-
gen/Wasserpflanzen 
 

:  EC50 (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 28,2 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Keine Toxizität an der Löslichkeitsgrenze 
Basierend auf Testdaten von ähnlichen Materialien 
 

 
 

  NOEC (Desmodesmus subspicatus (Grünalge)): 6,25 mg/l 
Expositionszeit: 72 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität bei Mikroorganis-
men 
 

:  EC50 : 743 mg/l  
Expositionszeit: 3 h 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOEC: 50 mg/l  
Expositionszeit: 21 d 
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 
Anmerkungen: Basierend auf Testdaten von ähnlichen Mate-
rialien 
 

Kaminstaub, Portlandzement: 

Toxizität gegenüber Fischen :  NOEC (Danio rerio (Zebrabärbling)): 11,1 mg/l 
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 Expositionszeit: 96 h 
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
 

:  EL50 (Daphnia magna (Großer Wasserfloh)): > 100 mg/l 
Expositionszeit: 48 h 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202 
 

Toxizität gegenüber 
Daphnien und anderen wir-
bellosen Wassertieren 
(Chronische Toxizität) 
 

: NOELR: 50 mg/l  
Spezies: Daphnia magna (Großer Wasserfloh) 
Testsubstanz: Wasserlösliche Anteile 
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211 
 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Keine Daten verfügbar 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen 
beseitigen. 
Gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) sind Abfallschlüs-
selnummern nicht produkt- sondern anwendungsbezogen. 
Abfallschlüsselnummern sollen vom Verbraucher, möglichst in 
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Absprache mit den Abfallentsorgungsbehörden, ausgestellt 
werden. 
Abfälle nicht in den Ausguss schütten. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
Falls nicht anders angegeben: Entsorgung als unbenutztes 
Produkt. 
 

Abfallschlüssel-Nr. :  Die folgenden Abfallschlüsselnummern sind nur als Empfeh-
lung gedacht: 
 

   Gem. Verpackungsgesetz restentleerte Verpackungen: 
Restentleerte, nicht kontaminierte Verpackungen nicht schad-
stoffhaltiger Füllgüter können den Erfassungssystemen für 
Verkaufsverpackungen zur Verwertung zugeführt werden. 
 

   gebrauchtes Produkt 
16 03 03*, anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 
 

   nicht gebrauchtes Produkt 
16 03 03*, anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthal-
ten 
 

   ungereinigte Verpackung 
15 01 10*, Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe 
enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : UN 3335 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Aviation regulated solid, n.o.s. 
  (Cement, portland, chemicals, Flue dust, portland cement) 
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14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

  Klasse Nebengefahren 

IATA : 9  

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht)   
Verpackungsanweisung 
(Frachtflugzeug) 

: 956  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y956  
Verpackungsgruppe : III 
Gefahrzettel : Miscellaneous 

IATA (Passagier)   
Verpackungsanweisung 
(Passagierflugzeug) 

: 956  

Verpackungsanweisung (LQ) : Y956  
Verpackungsgruppe : III 
Gefahrzettel : Miscellaneous 

14.5 Umweltgefahren 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Die hierin bereitgestellte(n) Transporteinstufung(en) ist/sind nur zu informativen Zwecken gedacht 
und basieren lediglich auf den Eigenschaften des unverpackten Materials gemäß Beschreibung 
in diesem Sicherheitsdatenblatt. Transporteinstufungen können mit dem Transportmittel, der Ver-
packungsgröße und Abweichungen in regionalen oder Länderbestimmungen variieren. 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Anmerkungen :  Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) 
 

: Die Beschränkungsbedingungen für 
folgende Einträge sollten berück-
sichtigt werden: 
Nummer in der Liste 75: Wenn Sie 
beabsichtigen, dieses Produkt als 
Tätowiertinte zu verwenden, wenden 
Sie sich bitte an Ihren Verkäufer. 
 

   
 

  Stoff(e) oder Gemisch(e) werden 
hier entsprechend ihrem Vorkom-
men in der Verordnung aufgeführt, 
unabhängig von ihrer Verwen-
dung/ihrem Zweck oder den Bedin-
gungen der Beschränkung. Bitte 
beachten Sie die Bedingungen in 
der entsprechenden Verordnung, 
um festzustellen, ob ein Eintrag für 
das Inverkehrbringen relevant ist 
oder nicht. 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 2024/590 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Aus- und Einfuhr ge-
fährlicher Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe 
(Anhang XIV) 
 

: Nicht anwendbar 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung 
der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. 
  Nicht anwendbar 

 
Wassergefährdungsklasse : WGK 1 schwach wassergefährdend 

Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (5.2) 
 

TA Luft : 5.2.7.1.1: Quarzfeinstaub PM4:  
Sonstige: 57 % Quarz 
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Flüchtige organische Verbin-
dungen 
 

: Richtlinie 2010/75/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 24. November 2010 über Emissionen aus Industrie 
und Tierhaltung (integrierte Vermeidung und Verminderung 
der Umweltverschmutzung) 
Gehalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOC): 0 %, 0 g/l 
Anmerkungen: VOC(flüchtige organische Verbindung)-Gehalt 
abzüglich Wasser 
 

Sonstige Vorschriften: 

Beschäftigungsbeschränkungen gemäß Richtlinie 94/33/EG über den Jugendarbeitsschutz 
oder verschärfenden nationalen Bestimmungen beachten, soweit zutreffend. 
 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbewertung wurde nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Sonstige Angaben 
 

:  Positionen, bei denen Veränderungen gegenüber der vorheri-
gen Fassung vorgenommen wurden, sind im Textkörper durch 
zwei vertikale Linien hervorgehoben. 
 

Volltext der H-Sätze 

H315 : Verursacht Hautreizungen. 
H317 : Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 : Verursacht schwere Augenschäden. 
H335 : Kann die Atemwege reizen. 
H350i : Kann bei Einatmen Krebs erzeugen. 
H372 : Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition 

durch Einatmen. 

Volltext anderer Abkürzungen 

Carc. : Karzinogenität 
Eye Dam. : Schwere Augenschädigung 
Skin Irrit. : Reizwirkung auf die Haut 
Skin Sens. : Sensibilisierung durch Hautkontakt 
STOT RE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - wiederholte Exposition 
STOT SE : Spezifische Zielorgan-Toxizität - einmalige Exposition 
2004/37/EC : Europa. Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeit-

nehmer gegen Gefährdung durch Karzinogenen, Mutagenen 
oder reproduktionstoxischen Stoffen bei der Arbeit - Anhang 
III 

DE DFG MAK : Deutschland. MAK- und  BAT Anhang IIa 
DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 
2004/37/EC / TWA : gewichteter Mittelwert 
DE DFG MAK / MAK : MAK-Wert 
DE TRGS 900 / AGW : Arbeitsplatzgrenzwert 

 



SICHERHEITSDATENBLATT 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, geändert durch die 
Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission 
 

FLIESENKLEBER CERAfix 403-2 C2 TE S1 
FLEX / XL - 25 KG 

 

 

 

Version  
5.2 

Überarbeitet am:  
24.06.2025 

SDB-Nummer:  
10804141-00010 

Datum der letzten Ausgabe: 28.11.2024 
Datum der ersten Ausgabe: 26.06.2013 

 

23 / 24 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - 
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für 
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbe-
hörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden 
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - 
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % 
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; 
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; 
IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefähr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen 
Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; 
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - 
Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments 
und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; 
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen 
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

Quellen der wichtigsten Da-
ten, die zur Erstellung des 
Datenblatts verwendet wur-
den 
 

:  Interne technische Daten, Rohstoffdaten von den SDB, Su-
chergebnisse des OECD eChem Portals und der Europäi-
schen Chemikalienagentur, http://echa.europa.eu/ 
 

Einstufung des Gemisches: Einstufungsverfahren: 

Skin Irrit. 2 H315 Basierend auf Produktdaten oder 
Beurteilung 

Eye Dam. 1 H318 Basierend auf Produktdaten oder 
Beurteilung 

Skin Sens. 1 H317 Rechenmethode 

STOT SE 3 H335 Rechenmethode 
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Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission 
 

FLIESENKLEBER CERAfix 403-2 C2 TE S1 
FLEX / XL - 25 KG 

 

 

 

Version  
5.2 

Überarbeitet am:  
24.06.2025 

SDB-Nummer:  
10804141-00010 

Datum der letzten Ausgabe: 28.11.2024 
Datum der ersten Ausgabe: 26.06.2013 

 

24 / 24 

 
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenenen Informationen sind nach bestem Wissen und 
Gewissen erstellt worden und basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung. Die Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine sichere Handhabung, Verwen-
dung, Verarbeitung, Lagerung, Transport, Entsorgung und Freisetzung und stellen keine Gewähr-
leistung oder Qualitätsspezifikation dar. Die vorliegenden Informationen beziehen sich nur auf 
den oben in diesem SDB bezeichneten Stoff und gelten nicht bei Verwendung des im SDB ange-
gebenen Stoffes in Kombination mit anderen Stoffen oder in anderen Verfahren, sofern nicht an-
ders im Text angegeben ist. Anwender des Stoffes sollten die Informationen und Empfehlungen 
im konkreten Einzelfall der vorgesehenen Handhabung, Verwendung, Verarbeitung und Lage-
rung, einschließlich gegebenenfalls einer Beurteilung der Angemessenheit des im SDB bezeich-
neten Stoffes im Endprodukt des Anwenders, überprüfen. 
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erteilt. Damit erfüllt dieser Artikel die rückseitig aufgeführten Kriterien. 
Die Firma ist ordentliches Mitglied der GEV. 

OM034 05.10.2021 
gültig bis 05.10.2026 

Lizenzierungs-Nummer: 4632/01.01.05 

Für den Artikel Würth CERAfix 403-2 

wird auf Antrag vom 17.07.2013 

unter Bezugnahme auf die Einstufung gemäß den nach § 10 der  
GEV-Zeichensatzung festgelegten Richtlinien 

namens der Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe 
und Bauprodukte e.V. für den oben genannten Artikel nach § 5 Abs. 4 der  
GEV-Zeichensatzung die Lizenz zur Führung des GEV-Zeichens 



Hinweise zu den Voraussetzungen über die Vergabe der Lizenz für den EMICODE  

Das gemäß vorseitiger Lizenz eingestufte Produkt hat nach der Satzung und den Richtlinien des 
Technischen Beirats der GEV u.a. den folgenden Kriterien zu genügen: 

• Das Produkt entspricht allen gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere denen des Chemikalienrechtes 
und seiner Verordnungen. 

• Das Produkt ist nach der Definition der TRGS 610 lösemittelfrei, sofern es sich nicht um ein 
Oberflächenprodukt handelt. Soweit es einer Produktgruppe nach GISCODE zuzuordnen ist, wird diese 
angegeben. 

• Für das Produkt wird ein Sicherheitsdatenblatt nach lokalem Recht in der jeweils aktuellen Fassung 
erstellt. 

• Krebserregende, erbgutverändernde oder fruchtschädigende Stoffe der Klassen 1A und 1B werden dem 
Produkt bei der Herstellung nicht zugesetzt. 

• Die Prüfung des Produktes erfolgt nach der definierten „GEV-Prüfmethode“. Die VOC-Bestimmung wird 
dabei in einer Prüfkammer nach dem Tenax-Thermodesorptions-Verfahren mit nachgeschalteter 
GC/MS-Analyse durchgeführt. 

• Die Einstufung in EMICODE-Klassen erfolgt entsprechend den nachstehenden Bezeichnungen und 
TVOC/TSVOC-Konzentrationsbereichen. Zur Produktkennzeichnung ist die zutreffende EMICODE-
Klasse zu verwenden: 

1) Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte 

 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. zulässige Konzentration [µg/m³] 

TVOC nach 3 Tagen < 750 < 1000 < 3000 

TVOC nach 28 Tagen < 60 < 100 < 300 

TSVOC nach 28 Tagen < 40 < 50 < 100 

R-Wert basierend auf AgBB-NIK-Werten 
nach 28 Tagen 

1 - - 

Summe der nicht bewertbaren VOC < 40 - - 

Formaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Summe von Form- und Acetaldehyd < 0,05 ppm < 0,05 ppm < 0,05 ppm 

Summe von flüchtigen K1A/K1B Stoffen 
nach 3 Tagen 

< 10 < 10 < 10 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
28 Tagen 

< 1 < 1 < 1 

 
2) Oberflächenbehandlungsmittel für Parkett, mineralische Böden und elastische Bodenbeläge 

 

Parameter 
EC 1PLUS EC 1 EC 2 

max. zulässige Konzentration [µg/m³] 

Summe TVOC + TSVOC  
nach 28 Tagen 

≤ 100  
davon max. 40 

SVOC 

< 150 
davon max. 
50 SVOC 

< 450 
davon max. 
100 SVOC 

Formaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Acetaldehyd nach 3 Tagen < 50 < 50 < 50 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
3 Tagen 

< 10 < 10 < 10 

Jeder flüchtige K1A/K1B Stoff nach  
28 Tagen 

< 1 < 1 < 1 

 

Stand: 04.10.2017 


